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TrinkwV 

Zweck: 

 - Umsetzung EU-Änderungs-RL 

 - Erhöhung hygienische Sicherheit 

 - Verbesserung Verbraucherschutz 

 

 Änderungen werden im Wesentlichen begrüßt 
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Agenda 

 RAP 

 Legionellen 

 Einheit Probenahme und Untersuchung 

 … 
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RAP § 14 (2a) 

Einführung einer freiwilligen RAP ist zu begrüßen 

 

Flexibilisierte Überwachung soll zu einem effizienteren 

Mitteleinsatz führen, ohne die Verbrauchersicherheit zu 

reduzieren 

 

 Verbesserter Verbraucherschutz ist anzustreben 
(durch verbessertes Systemverständnis wahrscheinlich) 
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RAP 

UBA-Leitfaden 
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Einige offene 

Punkte bei der 

RAP 

Nachweis Fachkenntnis und Qualifikation 

Prüfung RAP (vollständig und plausibel) 

Darstellung in TEIS (Berichtspflicht) 

 

 Arbeitshilfen und Schulungen erforderlich 

 

z.B.: 
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RAP 

  Schulungsunterlagen in Vorbereitung 

 UBA-Projekt zur Unterstützung RAP 

 Laufzeit bis 2019  

vorherige „Auskopplungen“ wünschenswert 

Wer führt wann für wen Schulungen durch? 
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RAP 

 

Aussichten für NRW: 

Erfahrungsaustausch (GA) 

FAQ 

 

Synergien mit Wasserversorgungskonzepten 
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Legionellen 

- Zusammenfassung Regelungen in Paragraph 14b 

- Definition der Gefährdungsanalyse in § 3 Nr. 13 

 Gefährdungsanalyse ist obligatorisch bei 

Überschreitung des techn. Maßnahmenwertes 

(nicht neu) 
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Legionellen 

Anzeigepflicht für Untersuchungsstellen (§ 15a) 

- Erhöhung Verbraucherschutz 

- Mindestangaben vorgegeben 

- Länderermächtigung das „Format“ der 

Datenübermittlung vorzugeben 
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Legionellen 

Anzeigepflicht für Untersuchungsstellen (§ 15a) 

- In NRW derzeit keine Vorgabe geplant 

- bei Bedarf möglich 
z.B. durch Anpassung der bestehenden 

Allgemeinverfügung vom 17.06.2016? 
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§ 14 (6) Satz 2 / § 14b (2) Satz 2: 

„Ein Untersuchungsauftrag muss sich auch auf 

die jeweils dazugehörende Probennahme 

erstrecken.“ 

 

Einheit 

Probenahme + 

Untersuchung 

 Eine Untersuchungsstelle ist für gesamte 

Untersuchung inkl. Probenahme verantwortlich 

 

 Unabhängigkeit der Probenahme 

(Untersuchungsstelle sucht Probenehmer aus) 
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Einheit 

Probenahme + 

Untersuchung 

§ 15 (4) Nr. 1 (Zulassungsvoraussetzung): 

 

„Akkreditierung als Prüflaboratorium (…) für die Durchführung 

der erforderlichen Prüfverfahren einschließlich der 

Probennahmen ….“ 
 

Untersuchungsstelle sollte Kenntnisse über Probenahme 

haben  

Ohne Probenehmer keine Zulassung mehr möglich 

  In NRW (9.1.2018): 5 Untersuchungsstellen betroffen 

  Lösung: Probenahme akkreditieren lassen 

  Überprüfung durch unabhängige Stelle (LANUV) 
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Entschließung BR: 

  

Überprüfung, ob a.a.R.d.T. für 

Untersuchungsstellen bei der Probenahme 

der beabsichtigten Einheit von Untersuchung und Probenahme 

entsprechen 

 

Absicht: 

Keine Zulassung von Untersuchungsstellen, die nur für 

Probenahme und Vor-Ort-Analytik akkreditiert sind 

(in NRW wäre 1 Stelle betroffen) 

Einheit 

Probenahme + 

Untersuchung 
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Mögliche Alternative: 

Anforderungen an externe Probenehmer 

z.B. bzgl. Unabhängigkeit / Parteilichkeit 

(siehe Entwurf DIN EN ISO 17025) 

 z.B. 50%- statt 20%-Regel 

(DAkkS 71 SD 4 011) 

z.B. Mindestanzahl durchgeführter 

Probenahmen (Übung macht den Meister ;-) 

Einheit 

Probenahme + 

Untersuchung 
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Liste zugelassener 

Untersuchungsstellen 

Entschließung BR: 

Prüfung, ob gemeinsame Liste über „ReSyMeSa“ geführt 

werden kann 

 

Zugelassene Stellen sind zu listen 

 Jedes Bundesland führt bisher eigene Liste 

Gelistete Untersuchungsstellen dürfen bundesweit agieren 

sollen aber nur einmal gelistet werden 

Auswahl und Prüfung zugelassener Stellen aufwendig 
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Kleinanlagen zur 

Eigenversorgung 

- Ausweitung Untersuchungsintervalle auf bis zu 5 

Jahre (Chemie)  § 14 (2) 

- langer Zeitraum (insb. bei flachen Brunnen) 

- Aufbewahrungspflicht 10 Jahre 

 Trends schwer zu erkennen 

 

- Ausweitung Überwachungsintervalle durch GA auf 

bis zu 5 Jahre  § 19 (5) 

 Erweiterung Ermessensspielraum der GA 
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Chrom 

- Herabsetzung der Bestimmungsgrenze (0,5 µg/l) 

 Datenlage verbessern 

-  

 Absenkung der Niveaus in Ringversuchen 

 Überprüfung durch DAKKS-Gutachter 

- Entschließung BR: 

Prüfung mit Ziel, Grenzwert auf 5 µg/l festzulegen 
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weitere 

wesentliche 

Änderungen 

 Überwachung 

 Parametergruppe A und B 

(NH4
+ & Enterokokken) 

 Untersuchungshäufigkeiten 

 Probenahme 

 Verfahrenskennwerte 

 Bestimmungsgrenze / Messunsicherheit 

(ohne Übergangsfrist) 
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Wesentliche 

Änderungen 

 Einbringungsverbot 

 Informationspflichten 

 Auf Nachfrage…  Kommunikationsstrategie 

viele Daten in NRW auch unter 

ELWAS-WEB verfügbar 

 … 
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Viele 

Änderungen 

sind 

redaktionell 

rechtstechnisch 

und 

formaljuristisch 

 

 

 

und zuletzt … 
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Herzlichen Dank 

 für Ihr Interesse !!! 

 

 

 

 

 

0211 / 4566 - 272 

Lars.Richters @ mulnv.nrw.de 
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